
1492 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Bautenausschusses 

über die Regierungsvorlage (498 der Beila­
gen): Bundesgesetz über Ziviltechniker (Zivil­

technikergesetz 1993 - ZTG) 
sowie 

über den Antrag 121/ A (E) der Abgeordneten 
Dipl.-Ing. Michael Schmid und Genossen 
betreffend Neugestaltung des Ziviltechniker-

gesetzes und des Ingenieurkammergesetzes 

Nach den derzeit geltenden Vorschriften ist die 
,Ausübung der Ziviltechnikerbefugnis in der Rechts­
form einer Gesellschaft nur in der Form einer 
bürgerlich-rechtlichen Gesellschaft (§§ 1117 ff. 
ABGB) möglich. Die Erlangung einer Ziviltech­
nikerbefugnis ist an den Besitz der österreichischen 
Staatsbürgerschaft gebunden. Die derzeit geltende 
Einteilung der Befugnisse entspricht nicht mehr den 
geänderten Verhältnissen. Die Regierungsvorlage 
enthält daher nachstehende Regelungsschwer­
punkte: 

Freie Gesellschaftsbildung zur Ausübung des 
Berufes eines Ziviltechnikers 
Anpassung des Ziviltechniker-Rechts an die 
EG-Richtlinien 
Flexible Regelung bei der Bestimmung der 
Fachgebiete, für die eine Ziviltechnikerbe­
fugnis verliehen wird 
Deregulierung 
Straffung des Ablaufes des Verwaltungsver­
fahrens. 

Durch die vorgeschlagenen Änderungen erwach­
sen keine' zusätzlichen Kosten. 

Die Abgeordneten Dipl.-Ing. Michael Schmid 
und Genossen haben am 17. April 1991 den 
Entschließungsantrag 121/ A (E) eingebracht und 
wie folgt begründet: 

"Der Entschließung des Nationalrates (E 69) 
vom 6. Juli 1988, mit welcher die Bundesregierung 
ersucht worden ist, dam Nationalrat eine Regie­
rungsvorlage zur Änderung bzw. Neugestaltung 
des Ziviltechniker- und des Ingenieurkammerge-

setzes zuzuleiten, mit der insbesondere auch die 
Festlegung der Fachgebiete der Ziviltechniker der 
diesbezüglichen flexiblen Regelung der Fachgebiete 
der technischen Büros in der Gewerbeordnung 
1973 angeglichen werden soll, ist bis zum gegen­
wärtigen Zeitpunkt nicht entsprochen worden. 

Darüber hinaus liegen bereits seit längerer Zeit 
Vorschläge der Interessenvertretung der Ziviltech­
niker zur Reform ihres Berufs- und Berufsvertre­
tungsrechts vor, welche mit dem jüngsten 
Arbeitsübereinkommen' der Bundesregierung kon­
form gehen. 

Mit Erkenntnis vom 3. Oktober 1990, G 40-
45/90-10, hat der Verfassungsgerichtshof verschie­
dene Bestimmungen des Ingenieurkammergesetzes 
betreffend die Gebührenordnungen der Ziviltech­
niker als verfassungswidrig aufgehoben und als 
Inkrafttretensdatum für die Aufhebung den 
30. September 1991 bestimmt, wobei der Verfas­
sungsgerichtshof zum Ausdruck gebracht hat, daß 
es dem Gesetzgeber zukommt, näher detaillierte 
Bestimmungen zu erlassen. 

Die Begutachtung eines diesen Vorgaben 
Rechnung tragenden Gesetzentwurfes hat bereits 
Ende 1990 stattgefunden. Aus diesem Grunde und 
wegen der im Anschluß an die Begutachtung 
zwischen den betroffenen Interessengruppen durch­
geführten Gespräche wäre es möglich, den' 
betreffenden Gesetzentwurf binnen kurzer Zeit 
dem Nationalrat zur Beschlußfassung zuzuleiten. 

Der Entschließungsantrag sieht vor, die Bundes­
regierung zu ersuchen, dem Nationalrat bis 
längstens 28. Mai 1991 eine Regierungsvorlage 
zur Änderung bzw. Neugestaltung des Ziviltech­
nikergesetzes und des Ingenieurkammergesetzes 
zuzuleiten, mit der insbesondere auch die Fest­
legung der Fachgebiete der Ziviltechniker der 
diesbezüglichen flexiblen Regelung der Fachge­
biete der technischen Büros in der Gewerbe­
ordnung 1973 angeglichen, die Bildung von 
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Gesellschaften analog zu den für Wirtschafts­
treuhänder geltenden Bestimmungen ermöglicht, 
der Berufszugang im Lichte der internationalen 
Entwicklung im Rahmen der EG und des GA TI 
neugeregelt, das Wahlrecht reformiert, die Gebüh­
renbestimmungen auf Grund des Erkenntnisses des 
Verfassungsgerichtshofes vom 3. Oktober 1990 neu 
gefaßt und das Pensionswesen der Ziviltechniker in 
Richtung Sozialversicherung reformiert wird.« 

Der Bautenausschuß hat die Regierungsvorlage 
und den Initiativantrag erstmals in seiner Sitzung 
am 16. Juni 1992 in Verhandlung genommen. Den 
Bericht im Ausschuß zur Regierungsvorlage 
erstattete der Abgeordnete Gustav Ve t t e r, über 
den Initiativantrag berichtete der _ Abgeordnete 
Friedrich Pro b s t. Nach Wortmeldungen der 
Abgeordneten Walter Res c h, Friedrich Pro b s t 
und Gustav Ve t t er beschloß der Ausschuß, zur 
gemeinsamen Vorbehandlung der Regierungsvor­
lagen 498 und 499 der Beilagen. sowie des 
Antrages 121/ A (E)einen Unterausschuß einzuset­
zen. 

Diesem Unterausschuß gehörten seitens des 
Klubs der Sozialdemokratischen Abgeordneten 
und Bundesräte die Abgeordneten Kurt E der, 
Georg 0 b e rh ai d i n ger, Ludmilla Pa rf u s s, 
Mag. Walter Pos c hund Walter Res c h, seitens 
des Parlamentsklubs der Österreichischen V olks­
partei die Abgeordneten Dr. Martin Bar t e n -
s t ein, Johann Hof er, Dipl.-Kfm. Dr. Otto 
K e i m e I und Gustav Ve tt er, seitens des Klubs 
der Freiheitlichen Partei Österreichs die Abge­
ordneten FriedrichProb s t und Hans S c h ö II 
sowie seiteris des Grünen Klubs der Abgeordnete 
Johannes Vo g gen hub er an. An die Stelle der 
Abgeordneten Walter Res eh und Mag. Walter 
Pos c h traten nach deren Ausscheiden aus dem 
Unterausschuß die Abgeordneten Josef E die r 
und Herbert S c h m i d t m eie r. 

Bei der Konstituierung am 17. November 1992 
und der Neukonstituierung am 26. Jänner 1994 
wurden jeweils der Abgeordnete Dipl.-Kfm. Dr. 
Otto K e i m e I zum Obmann, der Abgeordnete 
Kurt E de r zum Obmannstellvertreter und der 
Abgeordnete Hans S c h ö II zum Schriftführer 
gewählt. 

Am 12. Jänner 1993 führte der Unterausschuß 
ein umfassendes Hearing durch. Als Auskunfts­
personen nahmen daran teil: Baumeister Ulrich 
Ender, Architekt Dipl.-Ing. Lieselotte Per et t i, 
Dipl.~lng. Herbert Be c h y n a; Dipl.-Ing. Dr. 
Werner 0 b e r man n, Dipl.-Ing. Josef R 0 b I, 
Ing. Franz G.r 0 11, Senatsrat Dr. Karl Sc hili e r, 
Dipl.-Ing. Wilhe1m S e dia k, Dipl.-Ing. Hans Peter 
K 0 p s, Dr. Gerhard Sc h u S t e r, Dipl.-Ing. 
Harald Me i x ne r, Dipl.-Ing. Helmut Wer ne r, 
Dipl.-Ing. Rudolf Ja u s c h 0 w e t z, Dipl.-Ing. Dr. 
Rudolf Kun'esch, Prof. Rudolf Gschnitzer, 
Dr. Winfried Ka11inger, Dr. Paul Kupka, 

Dipl.-Ing. Uif. L e c h n er, .... Dipl.-Ing: .' Gtinther 
G ü r tl e r, Dipl.~Ing. Gürtter Er tI, . KommRat 
Gerhard P fe i f f er, Dipl.-Ing. Dr. Karl Peter 
Pan y und Dipl.-Ing. BauR h.c. Wolfgang 
B 0 s se. 

Die nächste Sitzung des Unterausschusses fand 
am 26. Jänner 1994 statt. An dieser Sitzung 
nahmen als Auskunftspersonen Dr, Peter Z ö 11-
ne r, Dipl.-Ing. Josef R 0 b I, Dr. Paul Ku p k a, 
Dipl.-Ing. Hans Peter K 0 p s, Ing. Franz G roll 
und Dipl.-Ing. Dr. Karl Peter Pan y teil. Der 
Unterausschuß konnte über die drei Vorlagen, 
deren Vorbehandlung ihm übertragen war, kein 
Einvernehmen erzielen. 

Der Bautenausschuß hat in seiner Sitzung am 
26. Jänner 1994 den vom Obmann des Unteraus­
schusses, Abgeordneten Dipl.-Kfm. Dr. Otto 
K e i m e I, erstatteten Bericht des Unterausschusses 
entgegengenommen. An der Debatte beteiligten 
sich die Abgeordneten Gustav Ve t t e r, Johannes 
V 0 g gen hub er, Friedrich Pro b s t, Kurt 
E der und Hans S c h ö II sowie der Ausschußob­
mann Abgeordneter Dipl.-Kfm. Dr. Otto K e i -
m e I und die Staatssekretärin im Bundes­
ministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 
Mag. Dr. Maria Fe k t er. 

Bei der Abstimmung wurde der in der Regie­
rungsvorlage 498 der Beilagen enthaltene Gesetz~ 
entwurf in der Fassung eines Abänderungsantrages 
der Abgeordneten Dipl.-Kfm. Dr. Otto K e i m el . 
und Kurt E der sowie eines Abänderungsantrages 
des Abgeordneten Hans S c h ö II mit Mehrheit 
angenommen. Der Antrag 121/ A (E) ist als 
miterledigt anzusehen. 

Dc:;m Abänderungsantrag zu § 3 war folgende 
Begründung angefügt: 

"Bis zum Jahre 1990 konnten Absolventen eines 
Geologiestudiums an einer Universität mit dem 
Abschluß als Dr. phil. und unter Nachweis einer 
einschlägigen, 8jährigen Praxiszeit problemlos den 
IK für Technische Geologie erlangen. Ab 1990 
wurden die gestellten Ansuchen um Zulassung zur 
ZT-Prüfung sowohl vom Wirtschafts ministerium, 
als auch von der Ingenieurkammer wegen des 
Abschlusses als Dr. phil. als nicht gesetzeskonform 
zurückgewiesen. In der Fassung der Regierungs­
vorlage bestehen für die Studienabsolventen der 
Studienrichtung Geologie an einer Universität 
(Abschluß als Dr. phii), aber auch für Absolventen 
des ,studium irregulare' Ingenieurgeologie (Ab­
schluß als Dipl.-Ing.) weiterhin zwingende 
Ausschließungsbestimmungen hinsichtlich der Er­
langung eines IK für Technische Geologie bzw. für 
Geologie. Die unterzeichneten Abgeordneten sind 
der Ansicht, daß die Intere.ssen der kleinen Gruppe 
der von den Ausschließungsbestimmungen Betrof­
fenen (seit dem WS 1986/87 wird ja bereits das 
Studium der ,Technischen Geologie' mit dem im 
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Gesetz vorgesehenen Abschluß als mag. rer. nato 
angeboten) entsprechend berücksichtigt werden 
müssen." 

Der Ausschuß beschloß nachstehende Feststel­
lungen: 

Zu § 4 Abs. 3: 

Der Ausschuß geht davon aus, daß das den 
Ziviltechnikern zustehende Recht, im Rahmen 
ihrer Befugnis über wahrgenommene Tatsachen 
oder Vorgänge öffentliche Urkunden zu errichten, 
sich insbesondere nicht auf die Beurkundung 
eigener Planungen erstreckt. 

Dipl.-Kfm. Dr. Günter Puttinger 

Berichterstatter 

Zu § 218 Gewerbeordnung: 

Der Ausschuß stellt fest, daß unter der Bezeich­
nung »inländische Wettbewerbsteilnehmer'" nur 
österreichische Mitbewerber zu verstehen sind. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Bautenausschuß somit den A n t rag, der N atio­
nalrat wolle 

1. dem a n g e s chI 0 S sen enG e set zen t - .'. 
w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung ,. 
erteilen; 

2. diesen Bericht hinsichtlich des Antrages 121/ 
A (E) zur Kenntnis nehmen. 

Wien, 1994 01 26 

Dkfm. Dr. Otto Keimel 

Obmann 

2 
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Bundesgesetz über Zivütechniker (Zivil­
technikergesetz 1993 - ZTG) sowie Ande­

rung der Gewerbeordnung 1973 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Bundesgesetz über Ziviltechniker (Ziviltechniker­
gesetz 1993 - ZTG) 

1. Abschnitt 

Ziviltechniker 

Begriff 

§ 1. (1) Staatlich befugte und beeidete Ziviltech­
niker sind natürliche Personen, die auf technischen 
oder naturwissenschaftlichen oder montanistischen 
Fachgebieten oder auf Fachgebieten der Bodenkul­
tur auf Grund einer vom Bundesminister für 
wirtSchaftliche Angelegenheiten verliehenen Befug­
nis freiberuflich tätig sind. 

(2) Ziviltechniker werden eingeteilt in: 
1. Architekten, 
2. Ingenieurkonsulenten. 

§ 2. Soweit im folgenden personenbezogene 
Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt 
sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in 
gleicher Weise. Bei der Anwendung auf bestimmte 
Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form 
zu verwenden. 

Befugnisse 

§ 3. Ziviltechnikerbefugnisse werden für Fachge­
biete verliehen, die Gegenstand eines Diplomstu­
diums einer technischen oder naturwissenschaftli­
chen oder montanistischen oder einer Studienrich­
tung der Bodenkultur an einer inländischen 
Universität oder eines entsprechenden Doktorats­
studiumsan einer inländischen Universität sind. 

1. 

Weiters an Absolventen des »studium irregulare" 
Ingenieurgeologie an der Universität Wien, der TU 
Wien und der BOKU Wien. 

§ 4. (1) Ziviltechniker sind, sofern bundesgesetz­
lich nicht eine besondere Berechtigung gefordert 
wird, auf dem gesamten, von ihrer Befugnis 
umfaßten Fachgebiet zur Erbringung von planen­
den, prüfenden, überwachenden, beratenden, koor­
dinierenden und treuhänderischen Leistungen, 
insbesondere zur Vornahme von Messungen, zur 
Erstellung von Gutachten, zur berufsmäßigen 
Vertretung vor Behörden und Körperschaften 
öffentlichen Rechtes, ferner zur übernahme von 
Gesamtplanungsaufträgen, sofern wichtige Teile 
der Arbeiten dem Fachgebiet des Ziviltechnikers 
zukommen, berechtigt. 

(2) Unbeschadet der den Gewerbetreibenden 
zustehenden' Rechte sind von den Ziviltechnikern 
berechtigt: 

a) die Architekten zur Planung von Projekten 
ihres Fachgebietes, insbesondere von Monu­
mentalbauten, Theatern, Festhallen, Ausstel­
lungsgebäuden, Museumsbauten, Kirchen, 
Schulen und Spitälern des Bundes, der 
Länder und Gemeinden, sofern sie vom 
künstlerischen, kulturellen oder vom sozia­
len Standpunkt von Bedeutung sind; 

b) die Ingenieurkonsulenten für Vermessungs­
wesen zur Verfassung von Teilungsplänen 
zur katastralen und grundbücherlichen Tei­
lung von Grundstücken und von Lageplänen 
zur grundbücherlichen Abschreibung ganzer 
Grundstücke, zu Grenzermittlungen nach 
dem Stande der Katastralmappe oder auf 
Grund von Urkunden, einschließlich Ver­
markung und Verfassung von Plänen zur 
Bekanntgabe von Fluchtlinien; 

c) die Ingenieurkonsulenten für Markscheide­
wesen zur Feststellung der Begrenzungen 
von Grubenausmaßen, überscharen, Gewin­
nungsfeldern, Abbaufeldern und Speicherfel­
dern sowie zur Ersichtlichmachung derar­
tiger Begrenzungen in der Natur. 
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(3) Ziviltechniker sind mit öffentlichem Glauben 
versehene Personen gemäß § 292 der Zivilprozeß­
ordnung, RGBI. Nr. 113/1895, in der jeweils 
geltenden Fassung. Die von ihnen im Rahmen 
ihrer Befugnis ausgestellten öffentlichen Urkunden 
werden von den Verwaltungsbehörden in derselben 
Weise angesehen, als wenn diese Urkunden von 
Behörden ausgefertigt waren. 

(4) Ziviltechniker sind im Rahmen ihrer Fachge­
biete zu keiner ausführenden Tätigkeit berechtigt. 

(5) Die zur Berufsausübung der Ziviltechniker 
zählenden Tätigkeiten unterliegen nicht der 
Gewerbeordnung 1973, BGBI. Nr. 50/1974, in 
der jeweils geltenden Fassung. Berechtigungen 
anderer Personen, die sich aus anderen bundesge­
setzlichen Vorschriften über berufliche Rechte, 
insbesondere aus dei Gewerbeordnung 1973, 
BGBI. Ni:. 50/1974, in der jeweils geltenden 
Fassung, ergeben, werden durch dieses Bundes­
gesetz nicht berührt. 

(6) Ziviltechniker sind verpflichtet, für den Bund 
oder das Land, in dem sich der Sitz ihrer Kanzlei 
befindet, die Geschäfte auf ihrem Fachgebiet gegen 
Entlohnung zu übernehmen. 

§ 5. (1) Die Befugnis eines Ziviltechnikers ist 
österreichischen Staatsbürgern und ihnen durch 
zwischenstaatliche Vereinbarungen gleichgestellten 
Personen zu verleihen, wenn die für die Ausübung 
erforderliche fachliche Befähigung (§ 6) nachge­
wiesen wurde und kein Ausschließungsgrund 
vorliegt. 

(2) Von der Verleihung ,einer Befugnis sind 
Personen ausgeschlossen: 

1. die in ihrer Handlungsfähigkeit beschränkt 
sind, 

2. über deren Vermögen der Konkurs anhängig 
ist oder innerhalb der letzten fünf Jahre 
eröffnet oder mangels hinreichenden Vermö­
gens nicht eröffnet worden ist, 

3. denen die Befugnis aberkannt wurde, es sei 
denn, gemäß § 17 Abs. 2 Z 1, 

4. die in einem öffentlichen Dienstverhältnis des 
Dienststandes, es sei denn ausschließlich als 
Lehrer an öffentlichen oder mit Öffentlich­
keitsrecht ausgestatteten Lehranstalten, stehen 
oder die aus dem öffentlichen Dienst auf 
Grund eines Disziplinarerkenntnisses entlas­
sen wurden, 

5. die eine Gewerbeberechtigung zur Ausfüh­
rung von einschlägigen Arbeiten auf dem 
angestrebten Fachgebiet besitzen, 

6. die nicht über die zur Ausübung erforderliche 
Zuverlässigkeit verfügen. 

Fachliche Befähigung 

§ 6. (1) Die fachliche Befähigung (§ 5 Abs. 1) ist 
nachzuweisen durch: 

1. die Absolvierung des der angestrebten Befug­
nis entsprechenden Studiums, 

2. die praktische Betätigung 
3. und die erfolgreiche Ablegung der Zivil­

technikerprüfung. 

(2) Studienabschlüsse an ausländischen Universi­
täten bedürfen der Nostrifizierung gemäß § 40 des 
Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes, BGBI. 
Nr. 177/1966, in der jeweils geltenden Fassung. 

§ 7. Die Voraussetzung gemäß § 6 Abs. 1 Z 1 ist 
erfüllt, wenn das Fachgebiet, für das eine Befugnis 
angestrebt wird, der absolvierten Studientichtung 
entspricht. 

Praktische Betätigung 

§ 8. (1) Die praktische Betätigung (§ 6 Abs. 1 
Z 2) muß hauptberuflich absolviert werden und 
geeignet sein, die fÜr die Ausübung der Befugnis 
erforderlichen Kenntnisse zu vermitteln. Sie muß 
eine Zeit von mindestens drei . Jahren nach 
Abschluß des Studiums (§ 6 Abs. 1 Z 1) umfas­
sen, wovon mindestens ein Jahr als Arbeitnehmer, 
weisungsgebunden und eingegliedert in den 
Organismus des Unternehmens des Arbeitgebers, 
unter Ausschluß eines Unternehmerrisikos, zurück­
zulegen ist. Die praktische Betätigung kann auch 
im öffentlichen Dienst zurückgelegt werden. Sie ist 
durch glaubwürdige Zeugnisse und eine eingehen­
de Darstellung der Art und Dauer der Betätigung 
nachzuweisen. 

(2) Von der praktischen Betätigung muß 
mindestens ein Jahr entfallen: 

bei Bewerbern um die Befugnisse eines 
Archtitekten, eines Ingenieurkonsulenten für 
Bauwesen, für Wirtschaftsingenieurwesen im 
Bauwesen sowie für Kulturtechnik und 
Wasserwirtschaft auf eine praktische Betäti­
gung auf Baustellen, 
bei Bewerbern um die Befugnis eines 
Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen 
auf eine praktische Beditigung auf dem 
Gebiet der Grenzvermessung für alle Zwek­
ke der grundbücherlichen Teilungen sowie 
Ab- und Zuschreibungen. 

Ziviltechnikerprüfung 

§ 9. (1) Die Ziviltechnikerprüfung (§ 6 Abs. 1 
Z 3) kann nach Absolvierung der geforderten 
praktischen Betätigung (§ 8) abgelegt werden. 

(2) Der Antrag auf Zulassung zur Zivil­
technikerprüfung ist unter Anschluß der erforder­
lichen Nachweise bei der Architekten- und 
Ingenieurkonsulentenkammer einzureichen, in de­
ren Bereich der Bewerber seinen Wohnsitz hat, 
mangels eines inländischen Wohnsitzes bei der 
Architekten- und Ingenieurkonsulentenkammer 
seiner Wahl. Diese hat unter Anschluß eines 
Gutachtens das Ansuchen innerhalb von acht 
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Wochen dem· Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten vorzulegen, weither über die 
Zulassung entscheidet und die Zuweisung zu einer 
Prüfungskommission verfügt. 

(3) Die Gegenstände der Ziviltechnikerprüfung 
sind: 

1. Osterreichisches Verwaltungsrecht (Einfüh­
rungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrens­
gesetzen 1991, Allgemeines Verwaltungsver­
fahrensgesetz 1991), . 

2. Betriebswirtschaftslehre (allgemeine Grund­
sätze, Kostenrechnung, Unternehmensorgani­
sation), 

3. die für das Fachgebiet geltenden rechtlichen 
und fachlichen Vorschriften, 

4. Berufs- und Standesrecht. . 
(4) Befreit von Prüfungsgegenständen gemäß 

Abs. 3 sind Bewerber, die 
1. eine für die Aufnahme in ein öffentlich­

rechtliches Dienstverhältnis der Verwen­
dungsgruppe A erforderliche Dienstprüfung 
erfolgreich abgelegt haben, soweit diese 
Prüfungs gegenstände Inhalt der Dienstprü­
fung waren; 

2. an einer Universität (Hochschule) Prüfungen 
über diese Prüfungsgegenstände erfolgreich 
abgelegt haben. 

Die Befreiung gemäß Z 1 und 2 tritt nicht ein, 
wenn die Prüfungen länger als zehn Jahre vor dem 
Zeitpunkt der· Einbringung des Antrages auf 
Verleihung einer Befugnis abgelegt wurden. 

§ 10. (1) Zur Durchführung der Ziviltechniker­
prüfung sind Prüfungskommissionen zu bestellen. 
Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen­
heiten kann den Landeshauptmann mit der 
Bestellung der Prüfungskommission und der 
Durchführung der Prüfung betrauen. 

(2) Die Prüfungskommission besteht aus zwei 
Beamten des höheren Verwaltungs dienstes, von 
denen einer den Vorsitz führt, sowie zwei ihre 
Befugnis ausübende Ziviltechniker des den Gegen­
stand der Prüfung bildenden oder eines verwand­
ten Fachgebietes. 

(3) Den Umfang der zu prüfenden Gegenstände 
sowie Bestimmungen über das Prüfungsverfahren 
hat der Bundesminister für wirtschaftliche Angele­
genheiten durch Verordnung festzusetzen. In 
dieser Verordnung sind auch die Prüfungsgebüh­
ren in einer dem Prüfungsumfang, dem Zeitauf­
wand und dem mit der Prüfung verbundenen 
Sachaufwand entsprechenden Höhe festzusetzen. 

§ 11. (1) Die Prüfung ist mündlich und 
öffentlich vorzunehmen. 

(2) Gegen den Beschluß der Prüfungskommis­
sion ist ein Rechtsmittel nicht zulässig. 

(3) Die Prüfung kann zweimal wiederholt 
werden. 

Verleihung der Befugnis 

§ 12. (1) Die Befugnis wird über Antrag vom 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
nach. Anhörung der Architekten- und Ingenieur­
konsulentenkammer für einen bestimmten Sitz der 
Kanzlei verliehen. 

(2) Bewerber um die Verleihung einer Befugnis 
haben den Antrag unter Anschluß der erforderli­
chen Unterlagen bei der Architekten- und Ingeni­
eurkonsulentenkammer, in deren Bereich der Sitz 
der Kanzlei begehrt wird, einzubringen. Diese hat 
den Antrag binnen drei Monaten unter Anschluß 
eines Gutachtens an den Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten weiterzuleiten,der 
darüber entscheidet. 

§ 13. (1) Die Ziviltechniker haben einen Eid 
folgenden Wortlauts zu leisten: "Ich schwöre, daß 
ich die Gesetze und die für meinen Wirkungskreis 
gültigen Vorschriften einhalten, die Pflichten 
meines Berufes gewissenhaft erfüllen, die gebotene 
Verpflichtung zur Verschwiegenheit streng beob­
achten und die mir anvertrauten Angelegenheiten 
nach bestem Wissen und Gewissen besorgen 
werde." 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten kann den für den Kanzleisitz 
zuständigen Landeshauptmann zur Eidesabnahme 
ermächtigen. 

(3) Vor Ablegung des Eides darf die Befugnis 
nicht ausgeübt werden. 

Ausübung der Befugnis 

§ 14. (1) Den Ziviltechnikern ist jede Tätigkeit 
untersagt, die mit der Ehre und Würde des Standes 
unvereinbar ist oder durch welche die Vertrauens­
würdigkeit bei der Führung ihrer Geschäfte oder 
die Glaubwürdigkeit ihrer urkundlichen Ausferti­
gungen erschüttert werden kann. 

(2) Die Ziviltechniker dürfen Beurkundungen 
nicht vornehmen: 

1. in Sachen, an denen sie selbst, ihr Ehegatte, 
ein Verwandter oder Verschwägerter in auf­
oder absteigender Linie, ein Geschwisterkind 
oder eine Person, die noch näher verwandt 
oder im gleichen Grad verschwägert ist, 
beteiligt sind, 

2. in Sachen ihrer Wahl- oder Pflegeeltern, 
Wahl- oder Pflegekinder, ihres Mündels oder 
Pflegebefohlenen, 

3. bei Vorliegen von Gründen, die geeignet sind, 
ihre volle Unbefangenheit in Zweifel zu 
ziehen. 

(3) Die Befugnis eines Ziviltechnikers darf 
während der Dauer eines öffentlichen Dienstver­
hältnisses des Dienststandes nicht ausgeübt werden. 
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(4) Während der Dauer eines privaten Dienstver­
hältnisses darf die Befugnis eines Zivil technikers 
nicht ausgeübt werden, sofern es sich nicht um ein 
Dienstverhältnis zu einer Ziviltechnikergesellschaft 
handelt, in welcher der Ziviltechniker selbst 
Gesellschafter ist. 

(5) Der Eintritt in den öffentlichen oder privaten 
Dienst, sofern es sich nicht um ein Dienstverhältnis 
zu einer Ziviltechnikergesellschaft handelt, in 
welcher der Ziviltechniker selbst Gesellschafter ist, 
hat das Ruhen der Befugnis zur Folge und ist der 
Architekten- und Ingenieurkonsulentenkammer 
vom Ziviltechniker binnen zwei Wochen anzuzei­
gen. 

(6) Von den Bestimmungen der Abs. 3, 4 und 5 
sind Personen ausgenommen, die ausschließlich als 
Lehrer an öffentlichen oder mit Öffentlichkeits­
recht ausgestatteten Lehranstalten tätig sind. 

Verschwiegenheitspflicht 

§ 15. (1) Der Ziviltechniker ist Zur Verschwie­
genheit über die ihm in Ausübung seines Berufes 
anvertrauten oder bekanntgewordenen Angelegen­
heiten seines Auftraggebers verpflichtet. 

(2) Die Verschwiegenheitspflicht entfällt, wenn 
ihn sein Auftraggeber ausdrücklich davon entbin­
det. 

(3) Inwiefern der Ziviltechniker hinsichtlich 
dieser Angelegenheiten von der Verbindlichkeit 
Zur Ablegung eines Zeugnisses im Zivil- oder 
Strafverfahren befreit ist, bestimmt die Zivil- und 
Strafprozeßordnung. 

§ 16. (1) Die Urkunden gemäß § 4 Abs. 2 
müssen vom Ziviltechniker unter Beidruck des 
Siegels gefertigt werden und haben das Datum und 
die fortlaufende Zahl des chronologischen Ver­
zeichnisses zu enthalten. Sie sind in chronologische 
Verzeichnisse einzutragen. 

(2) Die chronologischen Verzeichnisse sind als 
Beweismittel aufzubewahren und haben zu enthal­
ten: 

1. die fortlaufende Geschäftszahl, das Datum 
der Ausfertigung, Name und Anschrift der 
Partei, 

2. den Gegenstand, 
3. allfällige Anmerkungen. 

(3) Die Ausübung der Befugnis ist im gesamten 
Bundesgebiet zulässig. Zweigniederlassungen sind. 
als solche zu kennzeichnen. 

(4) Der Ziviltechniker hat· die Verlegung des 
Sitzes der Kanzlei der Architekten- und Ingeni­
eurkonsulentenkammer, deren Mitglied er ist, bei 
Verlegung in den örtlichen Wirkungsbereich einer 
anderen Kammer auch dieser, innerhalb von zwei 
Wochen anzuzeigen. 

Erlöschen, Aberkennung und Ruhen der Befugnis 

§ 17. (1) Die Befugnis erlischt: 

1. durch den dem Bundesminister für wirtschaft­
liche Angelegenheiten bekanntgegebenen 
Verzicht, 

2. durch die rechtskräftige Verurteilung wegen 
einer mit Bereicherungsvorsatz begangenen 
gerichtlich strafbaren Handlung oder durch 
die rechtskräftige Verurteilung zu einer mehr 
als einjährigen Freiheitsstrafe wegen einer 
oder mehrerer mit Vorsatz begangener 
sonstiger gerichtlich strafbarer Handlungen, 
es sei denn, daß diese Rechtsfolge nachge­
sehen wurde, 

3. durch den Verlust der Eigenberechtigung, 
4. durch die Eröffnung des Konkurses oder 

deren Abweisung mangels hinreichenden 
Vermögens, 

5. durch die rechtskräftig verhängte Disziplinar­
strafe des Verlustes der Befugnis. . 

(2) Die Befugnis ist vom Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten abzuerkennen: 

1. wenn nachträglich festgestellt wurde, daß 
eines der Erfordernisse für die Erlangung der 
Befugnis gemäß § 5 zur Zeit der Verleihung 
der Befugnis nicht erfüllt war, 

2. wenn bei der Ausübung der Befugnis Mängel 
festgestellt wurden, aus denen hervorgeht, 

. daß die notwendige fachliche Eignung zur 
Ausübung der Befugnis mangelt. 

(3) Das Erlöschen . der Befugnis ist durch 
Bescheid des Bundesministers für wirtschaftliche 
Angelegenheiten festzustellen. 

(4) Bescheide gemäß Abs. 2 und 3 sind der 
zuständigen Architekten- und Ingenieurkonsulen­
tenkammer zur Kenntnis zu bringen. 

(5) Das Erlöschen sowie die Aberkennung der 
Befugnis sind auf Kosten der zuständigen Architek­
ten- und Ingenieurkonsulentenkammer durch den 
Landeshauptmann im Amtsblatt des in Betracht 
kommenden Bundeslandes zu verlautbaren~ 

(6) Ziviltechniker können jederzeit nach Able­
gung des vorgeschriebenen Eides ihre Befugnis 
ruhen lassen. Sie haben dies der Architekten- und 
Ingenieurkonsulentenkammer innerhalb von zwei 
Wochen schriftlich anzuzeigen. 

(7) Die Wiederaufnahme der Ausübung der 
Befugnis ist vorher der Architekten- und Ingenieur­
konsulentenkammer schriftlich anzuzeigen. 

§ 18. Die Strafgerichte sind verpflichtet, die im 
§ 17 Abs. 1Z 2 angeführten rechtskräftigen Verur­
teilungen von Ziviltechnikern dem Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten mitzuteilen. 
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Siegel 

§ 19. (1) Architekten und Ingenieurkonsulenten 
haben ein Siegel zu führen, das das Bundeswappen 
der Republik Österreich wiederzugeben und den 
V or- und Zunamen, akademische Grade, die 
verliehene Befugnis unter Beifügung des Fach­
gebietes sowie den Sitz der Kanzlei anzugeben hat. 
Ferner kann das Siegel ehrenhalber verliehene 
akademische Grade und Berufstitel angeben. 

(2) Vor der Eidesablegung ist die Genehmigung 
der Form des Siegels zu erwirken. Die Genehmi­
gung der Form des Siegels wird von der 
Architekten- und Ingenieurkonsulentenkammer 
nach Überprüfung des vorzulegenden Siegelab­
druckes erteilt. Hierüber ist eine Bescheinigung 
auszustellen. 

(3) Der Ziviltechniker hat das Siegel vor der 
Benützung durch Unbefugte zu schützen. Der 
Verlust des Siegels ist der Architekten- und 
Ingenieurkonsulentenkammer unverzüglich anzu­
zeigen. 

(4) Ziviltechniker siqd berechtigt, auf Geschäfts­
papieren das Bundeswappen zu führen. 

Ziviltechnikerausweis 

§ 20. Jedem Ziviltechniker ist durch die 
zuständige Architekten- und Ingenieurkonsulenten­
kammer ein mit dem Siegel der Architekten- und 
Ingenieurkonsulentenkammer versehener Lichtbild­
ausweis auszustellen, welcher den Namen und Sitz 
der Kanzlei, die Adresse, das GeburtSdatum des 
Inhabers, die Art der verliehenen Befugnis anzu­
geben sowie dessen eigenhändige Unterschrift 
wiederzugeben hat. 

2. Abschnitt 

Ziviltechnikergesellschaften 

Gesellschaftszweck 

§ 21. (1) Nach Maßgabe der folgenden Bestim­
mungen dürfen Ziviltechniker zum ausschließlichen 
Zweck dauernder Ausübung des Ziviltechnikerbe­
rufes eingetragene Erwerbsgesellschaften, Gesell­
schaften mit beschränkter Haftung und Aktien­
gesellschaften mit eigener, vom Bundesminister für 
wirtSchaftliche Angelegenheiten verliehener Befug­
nis bilden (Ziviltechnikergesellschaften) . 

(2) Ziviltechnikergesellschaften .üben selbst den 
Beruf des Ziviltechnikers aus. 

(3) Die Bildung einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechtes mit Gewerbetreibenden ist nur zulässig, 
wenn diese zu ausführenden Tätigkeiten nicht 
berechtigt sind. Eine solche Gesellschaft unterliegt 
nicht den: Bestimmungen des 2. Abschnittes dieses 
Bundesgesetzes. 

Befugnis 

§ 22. (1) Die Befugnis wird vom Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten auf Antrag der 
Gesellschaft für einen bestimmten Sitz verliehen. 
Gesellschaften, die ihre Rechtspersönlichkeit erst 
durch spätere Eintragung in das Firmenbuch 
erlangen, sind im Verfahren über die Verleihung 
der Befugnis partei fähig und von den vorgesehenen 
Organen zu vertreten. 

(2) Die Befugnis ist zu verleihen, wenn: 
1. die Ziviltechnikergesellschaft zumindest 

rechtsfähig im Sinne des § 124 Handelsge­
setzbuch, dRGBl. S 219/1897, in der jeweils 
geltenden Fassung, ist, . 

2. sämtliche Inhalte der beantragten Gesell­
schaftsbefugnis durch ausgeübte Befugnisse 
von geschäftsführungs- und vertretungsbefug­
ten Ziviltechnikern (§ 1), die Gesellschafter 
oder Vorstandsmitglieder sind, gesetzmäßig 
nachgewiesen sind, 

3. der Gesellschaftsvertrag den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes, entspricht. 

(3) Ohne Nachweis der Befugnis dürfen Zivil­
technikergesellschaften nicht ins Firmenbuch ein­
getragen werden. 

§ 23. Die Befugnis erlischt: 
1. mit Verlust der Rechtsfähigkeit (§ 22 Abs. 2 

Z 1), 
2. drei Monate nach dem Wegfall einer der für 

die Erteilung vorausgesetzten Befugnisse 
(§ 22 Abs. 2 Z 2), sofern diese nicht inner­
halb dieser Frist ersetzt Wird, 

3. durch Änderungen des Gesellschaftsvertrages, 
die den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
widersprechen. 

§ 24. Das Erlöschen der Befugnis der Zivil­
technikergesellschaft ist durch Bescheid des 
Bundesministers für wirtSchaftliche Angelegenhei­
ten festzustellen. 

Sitz und Firma 

§ 25. (1) Ziviltechnikergesellschaften müssen 
ihren Sitz in Österreich am Kanzleisitz eines der 
geschäftsführungs- und vertretungs befugten Gesell­
schafter oder Vorstandsmitglieder haben. 

(2) Ziviltechnikergesellschaften müssen ihrer 
Firma den Zusatz "Ziviltechnikergesellschaft" 
unter Beachtung der allgemeinen firmenrechtli­
chen Bestimmungen beifügen. Das Wort "Zivil­
techniker" darf mit "ZT" abgekürzt werden. 

(3) In Geschäftspapieren sind die Namen und 
Befugnissse aller geschäftsführungs- und vertre­
tungsbefugten Gesellschafter anzuführen. 

Gesellschafter 

§ 26. (1) Gesellschafter einer Ziviltechnikerge­
sellschaft dürfen nur natürliche Personen sein. 
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(2) Gewerbetreibende, deren Tätigkeit der 
Befugnis einer Ziviltechnikergesellschaft fachlich 
entspricht, sowie geschäftsführungs- und vertre­
tungsbefugte Gesellschafter oder leitende Ange­
stellte solcher Gewerbetreibenden dürfen nicht 
Gesellschafter dieser Ziviltechnikergesellschaft sein. 

Treuhandverbote 

§ 27. Ausübende Ziviltechniker müssen ihre 
GesellschaftersteIlung im eigenen Namen und für 
eigene Rechnung innehaben und ausüben. Die 
treuhändige Übertragung und Ausübung von 
Gesellschaftsrechten ist unzulässig. 

Organisations grundsätze 

§ 28. (1) In einer Ziviltechnikergesellschaft muß 
die Kapitalbeteiligung der Ziviltechniker mit 
ausgeübter Befugnis mehr als die Hälfte betragen. 
Geschäftsführung und Vertretung müssen Gesell­
schaftern mit ausgeübter Befugnis vorbehalten sein. 
In Geschäftsfällen, in denen fachverschiedene 
Befugnisse mehrerer Ziviltechniker erforderlich 
sind, hat der Gesellschaftsvertrag einschlägig 
befugte Geschäftsführer jedenfalls zu gemein­
samem Handeln zu verpflichten. 

(2) Über fachliche Fragen der Berufsausübung 
der Ziviltechnikergesellschaft entscheiden in den 
jeweils zuständigen Gesellschaftsorganen aus­
schließlich die Gesellschafter mit ausgeübter 
Befugnis. Gegen den Willen jener Gesellschafter, 
die über die für den Gegenstand der Entscheidung 
fachlich einschlägige Befugnis verfügen, darf keine 
Entscheidung getroffen werden. 

(3) Berufsfremde Gesellschafter sind zur Ein­
haltung der Standesregeln vertraglich zu verpflich­
ten. 

(4) Sofern Ziviltechnikergesellschaften eingetra -
gene Erwerbsgesellschaften sind, dürfen Gesell­
schafter, die keine ausgeübte Befugnis haben, nur 
Kommanditisten sein. 

(5) Sofern Ziviltechnikergesellschaften Aktien­
gesellschaften sind, hat die Satzung ausschließlich 
Namensaktien vorzusehen. Die Übertragung der 
Aktien ist an die Zustimmung der Hauptver­
sammlung zu binden. Die Hauptversammlung ist 
zu verpflichten, der Übertragung nur unter 
Beachtung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
und der Standesregeln zuzustimmen. 

Anwendung der Bestimmungen des 1. Abschnittes 

§ 29. Die Bestimmungen des § 4 Abs. 3 bis 5, 
§ 12, § 15, § 17 Abs. 1 Z 1 und 4 und Abs. 2 bis 4 
sind auf Ziviltechnikergesellschaften anzuwenden. 

3. Abschnitt 

Stcafbestimmungen 

Schutz von Berufsbezeichnungen 

§ 30. (1) Die Bezeichnungen "Ziviltechniker", 
"Architekt", "Ingenieurkonsulent" und "Zivilinge­
nieur" dürfen von Personen, denen eine ent­
sprechende Befugnis nicht verliehen wurde, nicht 
geführt werden. 

(2) Das Wort "Ziviltechniker" darf nur der 
Firma einer berufsbefugten Ziviltechnikergesell­
schaft beigefügt werden. 

Unzulässige Berufsausübung 

§ 31. Wer 
1. gewerbsmäßig Tätigkeiten eines Ziviltechni­

kers verrichtet, zu denen er: nicht auf Grund 
dieses Bundesgesetzes oder auf Grund 
anderer bundesgesetzlicher Bestimmungen 
berechtigt ist, 

2. unberechtigt die im § 30 angeführten Be­
zeichnungen führt oder seiner Firma beifügt, 
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand 
einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet . oder 
nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen 
mit strengerer Strafe bedroht ist; eine 
Verwaltungs übertretung und ist mit einer 
Geldstrafe bis 100 000 S zu bestrafen. Die 
Dauer der im Fall der Uneinbringlichkeit der 
Geldstrafe zu bestimmenden Ersatzfreiheits­
strafe darf 14 Tage nicht übersteigen. 

4. Abschnitt 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

Übergangsbestimmungen 

§ 32. (1) Die vor Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes verliehenen Befugnisse bleiben in dem 
zum Zeitpunkt der Verleihung bestandenen Be­
rechtigungsumfang aufrecht. 

(2) Insbesondere sind nach Maßgabe des Abs. 1 
Zivilingenieure weiterhin zur Ausübung ihrer 
Befugnis während der Dauer eines privaten 
Dienstverhältnisses und zu ausführenden Tätigkei­
ten unter der Bezeichnung "Zivilingenieur" berech­
tigt. Auf Grund bloßer Erklärung an die 
Architekten- und Ingenieurkonsulentenkammer, 
deren Mitglied sie sind, können Zivilingenieure 
für Hochbau zur Ausübung der Befugnis eines 
Architekten, alle übrigen Zivilingenieure zur Aus­
übung der Befu!,;nis eines Ingenieurkonsulenten auf 
dem gleichen Fachgebiet übergehen. 

(3) Die vor dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes erfolgten Zulassungen zur Ziviltechniker­
prüfung gelten als Zulassung zur Zivil­
technikerprüfung gemäß § 9 Abs. 2 dieses Bundes­
gesetzes. 
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(4) Ziviltechnikerprüfungen, die vor dem In. 
krafttreten dieses Bundesgesetzes erfolgreich abge· 
legt wurden, gelten als Ziviltechnikerprüfungen im 
Sinne dieses Bundesgesetzes. 

(5) Personen, die vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes gemäß § 11 in Verbindung mit 
§ 17 des Ziviltechnikergesetzes, BGBl. Nr. 146/ 
1957, zur Ziviltechnikerprüfung zugelassen wur· 
den, ist die Befugnis eines Ingenieurkonsulenten für 
jenes Fachgebiet zu verleihen, in welchem die 
Befugniswerber die Ziviltechnikerprüfung erfolg. 
reich absolvierten. 

(6) Personen, die vor Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes das Studium der Innenarchitektur 
an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien 
oder an der Hochschule für künstlerische und 
industrielle Gestaltung in Linz absolviert haben, ist 
die Befugnis eines Ingenieurkonsulenten für Innen· 
architektur zu verleihen, sofern die nach diesem 
Bundesgesetz erforderlichen Voraussetzungen er· 
füllt sind und der Antrag auf Verleihung spätestens 
zehn Jahre nach Inkrafttretendieses Bundesge· 
setzes gestellt wird. 

(7) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat von den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes abweichende Regelungen, sofern 
dies zur Erfüllung zwischenstaatlicher Vereinba· 
rungen erforderlich ist, nach Maßgabe dieser 
Vereinbarungen durch Verordnung zu treffen. 
Solche Verordnungen können bereits vor Inkraft· 
treten der zwischenstaatlichen Vereinbarung er· 
lassen werden, treten jedoch erst mit dieser in 
Kraft. Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat insbesondere unter Berück· 
sichtigung der Richtlinien des Rates vom 10. Juni 
1985, 85/384/EWG, und vom 21. Dezember 1988, 
89/48/EWG, durch Verordnung zu bestimmen, 
welche Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen 
Befähigungsnachweise, die auf dem Gebiet der 
EWR·Vertragsparteien außerhalb der Republik 
Österreich erworben wurden, die Voraussetzung 
der Fachstudi~n im Sinne des § 7 zu erfüllen 
geeignet sind, welche Berufsbezeichnungen Staats· 
angehörige der EWR·Vertragsparteien in Öster· 
reich führen dürfen, ferner daß Staatsangehörige 
der EWR.Vertragsparteien das Erbringen von 
Dienstleistungen vorher bei den gleichfalls zu 
bestimmenden Stellen anzuzeigen haben und den 
Disziplinarvorschriften in gleicher Weise wie 
Inländer unterliegen. Die Verordnung hat weiters 
zu regeln, ob und welche zusätzlichen Voraus· 
setzungen Staatsangehörige der EWR· Vertragspar· 
teien für die Verleihung einer Befugnis nach 
diesem Bundesgesetz zu erfüllen haben. 

Inkrafttreten 

§ 33. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juni 1994 
in Kraft. Mit Ablauf des 31. März 1994 tritt das 

Ziviltechnikergesetz, BGBl. Nr. 146/1957, in der 
geltenden Fassung außer Kraft. 

Vollziehung 

. § 34. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für wirtschaftliche Angele· 
genheiten, hinsichtlich der §§ 18 und 22 Abs. 3 
jedoch der Bundesminister für Justiz betraut. 

Artikel 11 

Änderung der Gewerbeordnung 1973 

Die Gewerbeordnung 1973, BGBl. Nr. 50/1974, 
zuletzt geändert durch Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 53211993, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 11 Abs. 5 zweiter Satz werden die 
Worte "zwei Wochen" durch die Worte "zwei 
Monate" ersetzt. 

2. Der bisherige § 218 erhält die Bezeichnung 
"Abs. 1"; als Abs. 2 wird angefügt: 

,,(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat frühestens nach einer Beob· 
achtungszeit von einem Jahr ab Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes auf Antrag des Gewerbetreibenden 
innerhalb von drei Monaten durch Bescheid 
festzustellen, daß der Gewerbetreibende, - dessen 
Gewerbeberechtigung das Recht zur umfassenden 
Planung gemäß § 216 Abs. 1 Z 1 beinhaltet, neben· 
der Bezeichnung "Baumeister" auch die Bezeich· 
nung "Gewerblicher Architekt" verwenden darf, 
wenn er 

1. ein Diplom, ein Prüfungszeugnis oder einen 
sonstigen Befähigungsnachweis entsprechend 
den Artikeln 10 und 11 der Richtlinie 85/ 
384/EWG vom 10. Juni 1985 für die gegen· 
seitige Anerkennung der Diplome, Prüfungs· 
zeugnisse und sonstigen Befähigungsnach. 
weise auf dem Gebiet der Architektur und 
für Maßnahmen zur Erleichterung der 
tatsächlichen Ausübung des Niederlassungs· 
rechts und des Rechts auf freien Dienstlei· 
stungsverkehr, ABI. Nr. L 223 vom 21. Au· 
gust 1985, S 15/25 - Anhang VII Z 18 des 
EWR·Abkommens, 
a) entweder auf Grund der erfolgreichen 

Ablegung der Reifeprüfung an einer 
einschlägigen inländischen höheren tech· 
nischen Lehranstalt (Hochbau) erworben 
hat und mindestens zehn Jahre als 
Baugewerbetreibender oder in einer dem 
gleichzuhaltenden Funktion tätig war 

b) oder auf Grund eines inländischen ein· 
schlägigen Hochschul·(Universitäts·)stu. 
diums erworben hat und 

2. in einem Mitgliedstaat des Europäischen 
Wirtschafts raumes oder der Europäischen 
Union auf Grund der dort geltenden 
Vorschriften und Normen oder auch nur 

1492 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)10 von 11

www.parlament.gv.at



1492 der Beilagen 11 

tatsächlich von der übernahme vo~ öffentli­
chen Aufträgen auf dem Fachgebiet seiner 
Gewerbeberechtigung oder von der Beteili­
gung an öffentlichen Ausschreibungen oder 
auf Grund der dort geltenden Vorschriften 
und Normen von der übernahme von-

privaten Aufträgen oder von der Beteiligung 
an privaten Ausschreibungen nur deshalb 
ausgeschlossen wurde, weil er diese Bezeich­
nung nicht führen darf, sofern dieser Aus­
schluß nicht nur gegenüber einem inländi­
schen Wettbewerbsteilnehmer wirksam wird." 
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